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Inhalt der Stellungnahme 

Die Kirschallee ist als sogenannte „unechte“ Einbahnstraße beschil-

dert. Das bedeutet, dass eine Einfahrt an der Einmündung Reuterstraße 

durch Verkehrszeichen 267 (Verbot der Einfahrt) untersagt ist. Inner-

halb der Straße ist Zweirichtungsverkehr zulässig und es kann auf die 

Sternenburgstraße ausgefahren werden. 

 

Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes haben bei Einsatz-

fahrten Sonderrechte gemäß § 35 Straßenverkehrsordnung. Danach ist es 

ihnen gestattet, die Kirschallee auch entgegen der Verbotsbeschilde-

rung zu befahren, wenn es notwendig ist. Weitere Maßnahmen an dieser 

Stelle hält die Verwaltung für entbehrlich. 

 

Die Poller wurden nach dem Umbau der Reuterstraße (1997/98) vor den 

Geschäften installiert, damit dort keine Liefer- und Ladevorgänge oder 

ein Halten bzw. Parken halb auf dem Geh-/Radweg, halb auf der Fahrbahn 

mehr stattfinden kann.  

 

Die Entfernung der Pfosten auf den letzten 15 m der Reuterstraße vor 

der Einmündung Jagdweg würde nur eine unwesentliche Verbesserung her-

bei führen, da das Befahren des Gehweges auf dem größten Teil der 

Strecke aufgrund der Grünanlage ohnehin nicht möglich ist. Sollten die 

Poller entfernt werden, könnte dort wieder illegal gehalten und ge-

parkt werden, was wiederum zu bestimmten Tageszeiten zu erheblichen 

Behinderungen auf der Reuterstraße führen und somit die Rettungswagen 

ebenfalls behindern würde.  

http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/Bo_Info.asp?e_search_1=75065&e_search_4=Wahr
http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/Bo_Info.asp?e_search_1=75065&e_search_4=Wahr


 

Nach dem Umbau der Seitenstreifen zu einem kombinierten Geh- und Rad-

weg wurde eine Abpollerung in allen Kreuzungs- und Einmündungsberei-

chen entlang der Reuterstraße vorgenommen. Hierdurch wird das Parken 

an diesen Stellen unterbunden, damit der Rad- und Fußgängerverkehr oh-

ne Behinderung möglich ist. Weiterhin war es erforderlich, zusätzliche 

Absperrpoller aufgrund der erkennbaren Notwendigkeiten vor Ort anzu-

ordnen, um den Rad- und Gehweg in kritischen Bereichen von parkenden 

Fahrzeugen frei zu halten. 

 

Deshalb hält die Verwaltung eine Entfernung der Pfosten nicht für 

sinnvoll. 

 


